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Erwägungen

E. 6
juin 1989 desrates nach durchgeführter Vernehmlassung in beiden Rä- ten im September
verabschiedet werden könnte. Aus diesem Grunde bitte ich Sie, den Ordnungsantrag von
Herrn Bundi abzulehnen. Abstimmung - Vote Für den Ordnungsantrag Bundi Mehrheit
Dagegen Minderheit #ST# 85.047 Strafgesetzbuch und Militärstrafgesetzbuch. Revision
Code pénal et code pénal militaire. Révision Siehe Seite 674 hiervor - Voir page 674
ci-devant Fortsetzung - Suite Art. 217 Antrag der Kommission Abs.1 Zustimmung zum
Entwurf des Bundesrates X\bs. 2 Mehrheit .... Stellen zu. Es kann nur nach Anhörung der
anspruchsbe- rechtigten Person ausgeübt werden. Minderheit (Bonny, Fankhauser,
Nussbaumer, Rechsteiner, Spoerry, Stamm, Wanner) .... Stellen zu. Es ist unter Wahrung
der Interessen der Familie auszuüben. Art. 217 Proposition de la commission AI.1 Adhérer
au projet du Conseil fédéral Al. 2 Majorité .... les cantons. Il ne pourra être exercé qu'après
avoir entendu la personne bénéficiaire. Minorité (Bonny, Fankhauser, Nussbaumer,
Rechsteiner, Spoerry, Stamm, Wanner) .... les cantons. Il sera exercé des intérêts de la
famille. Abs. 1-AI.1 Angenommen -Adopté Abs. 2-Al. 2 Frau Spoerry, Sprecherin der
Minderheit: Ich vertrete an Stelle unseres deutschsprachigen Kommissionspräsidenten,
Herrn Bonny, den Minderheitsantrag Bonny zum Artikel 217. Es war in unserer
Kommission unbestritten, dass die Behörde, die Anspruchsberechtigten im Falle einer
Vernachlässigung der Unterhaltspflichten durch den Pflichtigen Ehegatten bei- steht, neben
den Anspruchsberechtigten einen selbständigen Strafantrag stellen kann, wenn sie dies als
notwendig erachtet. Hingegen war umstritten, ob dieses Antragsrecht der Behörde an
Voraussetzungen geknüpft werden soll und - wenn ja - an welche. Um diese Frage geht es
bei der Differenz zwischen dem Mehrheitsantrag der Kommission und dem Minderheits-
antrag Bonny. Der Bundesrat und der Ständerat haben den Entscheid der Behörde, anstelle
des Berechtigten Klage zu stellen, an keine bestimmten Voraussetzungen gebunden.
Dadurch besteht aus unserer Sicht eine gewisse Gefahr, dass sich die Behör- den vor allem
an ihrer behördlichen Pflicht orientieren und möglicherweise Antrag stellen, auch wenn
dies für die Familie, für die Frau und die Kinder, nachträglich nachteilige Folgen nach sich
ziehen könnte. Dies wollte Ihre Kommission verhin- dern. Wir wollten sicherstellen, dass
die antragstellende Be- hörde die spezielle Situation einer Familie gewichtet, bevor sie sich
zur Einreichung des Strafantrages entschliesst. Die Mehrheit der Kommission will, dass die
Behörde nur dann einen Strafantrag stellen darf, wenn sie vorgängig die an-
spruchsberechtigte Person angehört hat. Selbstverständlich - das wissen wir - geht es bei
dieser Pflicht nur um eine Anhö- rung, und die anspruchsberechtigte Person hat selbstver-
ständlich kein Weisungsrecht an die Behörde. Die Behörde muss sich also nach dieser
Anhörung nicht zwingend nach den Wünschen der anspruchsberechtigten Person richten.
Aber man kann doch davon ausgehen und annehmen, dass sich die Behörde nicht ohne
weiteres über die Wünsche der antragsberechtigten Person hinwegsetzen wird, wenn schon



die Pflicht zur Anhörung im Gesetz stipuliert ist. Das führt dazu, dass der Beklagte - das ist
in der Regel der Vater- annehmen muss, dass die Mutter seiner Kinder ihre ausdrückliche
Zu- stimmung zu diesem Strafantrag gegeben hat. Das kann mög- licherweise unangenehm
sein für die Mutter und die Kinder oder unangenehm werden für diese Familie. Aus diesem
Grunde sieht der Antrag Bonny ein anderes Vorgehen vor. Er hält fest, dass man nicht
zwingend den Anspruchberechtigten anhören muss, dass aber der Antrag im Interesse der
Familie gestellt werden muss. Damit ist sichergestellt, dass eine Frau in einem
Anhörungsverfahren nicht zu einer positiven oder ne- gativen Stellungnahme zum Antrag
gezwungen wird und dass - und darum geht es - der beklagte Elternteil nicht ohne weite- res
annehmen kann, im Grunde genommen sei dieser Antrag der Behörde ein Antrag seines
geschiedenen Ehegatten, weil ohne dessen Zustimmung die Behörde den Antrag nicht hätte
stellen können. Das ist wichtig, und darum geht es bei diesem Antrag. Wir beabsichtigen,
dass sich die Mutter, wenn sie will, aus der Schusslinie halten kann. Wir beabsichtigen
auch, dass die Behörde in Würdigung des Gesamtinteresses der Fa- milie klagen oder nicht
klagen kann, weil ja auch Fälle, denkbar sind, wo Interessen der Mutter und Interessen der
anspruchs- berechtigten Kinder auseinandergehen. Dann soll es der Be- hörde freigestellt
sein, wie sie diese konkrete Situation wür- digt. Also nochmals: Der Antrag Bonny ist
flexibler, nimmt auf die Gesamtinteressen der Familie Rücksicht und verhindert, dass der
Beklagte ungute Gefühle hat, weil er davon ausgeht, dass im Grunde genommen der Antrag
der Behörde ein Antrag der Mutter ist. Er gibt der Behörde den notwendigen Spielraum.
Wir bitten Sie deshalb, dem Antrag Bonny zuzustimmen. Ich darf das auch im Namen der
freisinnig-demokratischen Frak- tiontun. Frau Zölch: In Absatz 2 von Artikel 217 geht es
um die Frage, ob und unter welchen Bedingungen den von den Kantonen bezeichneten
Behörden und Stellen bei der Vernachlässigung von Unterhalts- und
Unterstützungspflichten ein Antragsrecht zustehen soll. Die SVP-Fraktion ist der
Auffassung, dass den Behörden und Stellen die Verpflichtung auferlegt werden sollte, vor
der Ein- reichung des Strafantrages mit der anspruchsberechtigten Person Rücksprache zu
nehmen und sie mindestens anzuhö- ren. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass
die Behörden bei der Ausübung des Antragsrechts die Interessen der Fami- lie zu wahren
haben. Die Familie ist ja hier schliesslich ge- schütztes Rechtsgut. Der Minderheitsantrag
Bonny geht mir zuwenig weit. Er legt nur eine Selbstverständlichkeit fest. Wir möchten im
Gesetz ganz konkret sagen, wie diese Interessen der Familie wahrge- nommen und wie sie
festgestellt werden sollen. Wir verlangen, dass die Behörde die anspruchsberechtigte Person
anhört,
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